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Protokoll 
 

 

über die am 21. März 2017 von 18.00 Uhr bis 21.15 Uhr im Sitzungszimmer des Kommunalzent-

rums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abgehaltene 

 

 

10. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2016 – 2022) 
 

 

Anwesend: Bianca Aberger, Hubert Almberger, Simon Aschaber, Christine Bernhofer, 

Rene Delazer, Hanspeter Ellmerer, Alois Foidl, Christine Gschnaller, 

Susanne Hartrumpf, Andrea Hauser, Melanie Hutter, Johann Mayr (ab 18.10 

Uhr), Andreas Schramböck, BA, Claudia Pali, Petra Sojer, MSc,  

Robert Steger, Peter Wallner, Dr. Georg Zimmermann 

 

Entschuldigt: Heribert Mariacher (Ersatz: Bianca Aberger, entschuldigt auch das Ersatz-

mitglied Carmen Steger), Robert Wurzenrainer (Ersatz: Rene Delazer, ent-

schuldigt auch das Ersatzmitglied Christian Aschacher), Mag. Maria Strele 

(Ersatz: Andreas Schramböck, BA) 

 

Unentschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

www.st.johann.tirol 
 

   

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 
(nach Reduktion) 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 
 

1) Vorstellung und Beschlussfassung: e5-Programm für Gemeinden (Energieeffizienz) 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr 2016 

2) In- und Exkamerierungen 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss von Raumordnungsverträgen: 

a) Thomas Keuschnigg 

b) Markus Keuschnigg 

2) Änderungen des Flächenwidmungsplans: Gst. 3410/18, 3410/46 und 3410/85 (Thomas 

Keuschnigg und andere) 

3) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 6151/1 (Anna Hopfgartner und andere) 

b) Gst. 213/7 (Thomas Schmiedberger) 

c) Gst. 3440/5 (Dr. Ralf Frönicke) 

 

2) Wasser- und Kanalausschuss 

1) Vergabe einer Planungsleistung (Bauabschnitt 14 bei der Abwasserbeseitigungsanlage) 

 

3) Wohnungsausschuss 

1) Mittelfreigabe: Einbau einer Fernwärmezentralheizung in den Gebäuden Boznerstraße 

11d und 11e 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
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Am Beginn der Sitzung sind 18 Gemeinderäte anwesend. 

 

Andreas Schramböck, BA, gelobt gemäß § 28 Abs. 1 TGO 2001 Folgendes: 

 

Ich gelobe, in Treue die Rechtsordnung der Republik Österreich zu befolgen, mein Amt uneigen-

nützig und unparteiisch auszuüben und das Wohl der Marktgemeinde St. Johann in Tirol und ih-

rer Bewohnerinnen und Bewohner nach bestem Wissen und Können zu fördern. 

 

Die Tagesordnungspunkte III.1.2.c) Gst. 3944/1 (Johann Harasser) und III.1.3) Entscheidung 

über eine Stellungnahme (Claudia Schiestl/Dipl.-Ing. Johann Ritsch, Dr. Katja Kaiser) werden 

von der Tagesordnung abgesetzt. Ein Widerspruch gemäß § 43 Abs. 3 lit. a TGO 2001 erfolgt 

nicht. 

 

Die ursprünglichen Tagesordnungspunkte III.1.2.a) Gst. 3410/46 (Thomas Keuschnigg) und 

III.1.2.b) Gst. 3410/18 (Markus Keuschnigg) werden aufgrund geänderter Planunterlagen unter 

einem neuen, gemeinsamen Tagesordnungspunkt III.1.2) Änderungen des Flächenwidmungs-

plans: Gst. 3410/18, 3410/46 und 3410/85 (Thomas Keuschnigg und andere) behandelt.  

 

Die ursprünglichen Tagesordnungspunkte III.1.4.a), III.1.4.b) und III.1.4.c) erhalten die Bezeich-

nung III.1.3.a), III.1.3.b) und III.1.3.c). 
 

I. Berichte des Bürgermeisters 
 

1) Vorstellung und Beschlussfassung: e5-Programm für Gemeinden (Energieeffizienz) 

 

Anni Häusler, BA, Gemeindebetreuerin bei der Energie Tirol, erläutert mit einer PowerPoint-

Präsentation das e5-Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden. Auszüge aus der 

Datei sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage A angeschlossen. 

 

Johann Mayr kommt um 18.10 Uhr zu Sitzung. Es sind 19 Gemeinderäte anwesend. 

 

Peter Wallner, Claudia Pali und Dr. Georg Zimmermann stehen derartigen Programmen eher 

kritisch gegenüber. Christine Gschnaller beurteilt dieses hingegen als „recht gut“. Auch der 

Bürgermeister spricht sich klar für das e5-Programm aus. 
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Beschluss (19:0): 
 

Die Marktgemeinde St. Johann in Tirol nimmt am e5-Landesprogramm für energieeffiziente 

Gemeinden teil. Der jährliche Mitgliedsbeitrag an „Energie Tirol“ beträgt abzüglich der Förde-

rung durch das Land Tirol EUR 2.500,00 netto. 

HHSt. 520-729 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr 2016 

 

Gemäß § 108 Abs. 2 TGO 2001 übernimmt der erste Bürgermeisterstellvertreter Dr. Georg 

Zimmermann während des Tagesordnungspunktes über den Rechnungsabschluss für das 

abgelaufene Haushaltsjahr 2016 den Vorsitz im Gemeinderat. 

 

Dr. Georg Zimmermann und der Finanzverwalter erläutern anschließend den Rechnungsab-

schluss mithilfe mehrerer Dokumente. Auszüge aus den Präsentationen sind diesem Ge-

meinderatsprotokoll als Anlage B angehängt. 

 

Der Rechnungsabschluss stößt auf breite Zustimmung. Peter Wallner: Es seien dies 

„schlechte Zeiten für die Opposition“, hingegen „gute Zeiten für die Bevölkerung“. Andreas 

Schramböck, BA folgert daraus, es seien auch „gute Zeiten“ für „politische Forderungen“, 

etwa jene nach günstigem Wohnraum. Christine Gschnaller: „Weiter so!“ 

 

Lediglich Claudia Pali möchte nicht „zu 100 %“ in dieses, wie sie meint, „Gruppenkuscheln“ 

einstimmen. Der Verschuldungsgrad sei viel höher als die kolportierten 21,65 %. Tatsächlich 

betrage er über 49 %. In der Folge entwickelt sich ein heftiger Schlagabtausch zwischen 

Claudia Pali und dem Bürgermeister, welcher deren Behauptung vehement zurückweist und 

als „nicht wahr“ brandmarkt. Dr. Georg Zimmermann wirft Claudia Pali hinsichtlich der ins 

Treffen geführten unterschiedlichen Prozentsätze ein „ungustiöses Herumlavieren zwischen 

verschiedenen Systemen“ vor. 

 

Während der Beratung und Beschlussfassung (20.10 Uhr bis 20.20 Uhr) verlässt der Bürger-

meister den Raum. Es sind 18 Gemeinderäte anwesend. Das Ersatzmitglied des Bürgermeis-

ters ist nicht anwesend. 

 

Die Obfrau des Überprüfungsausschusses, Christine Gschnaller, verliest die Niederschrift 

über die sechste Überprüfungsausschusssitzung vom 7. März 2017, anlässlich derer eine 

Vorprüfung des Rechnungsabschlusses erfolgt war. 
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Die Vorprüfung des Rechnungsabschlusses – diese dient gemäß § 111 Abs. 2 TGO 2001 der 

Kontrolle der Einhaltung des Voranschlages und der Aufklärung erheblicher Abweichungen, 

der Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit sowie der Gesetzmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit der Einnahmen und der Ausgaben – hatte keinen Grund zu Bedenken erge-

ben. 

 

Beschluss (18:0): 
 

Dem Rechnungsabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr 2016 wird gemäß § 108 Abs. 3 

TGO 2001 die Entlastung erteilt, da die Überprüfung des Rechnungsabschlusses keinen 

Grund zu Bedenken ergeben hat. 

 

Dem Rechnungsabschluss 2016 liegen nachstehende Parameter zu Grunde (§ 108  

Abs. 2 letzter Satz TGO 2001): 

 

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushaltes (alle Beträge in EUR) 
 

Einnahmenvorschreibung 27.756.616,41 

Ausgabenvorschreibung 27.133.466,85 

 
Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushaltes (alle Beträge in EUR) 

 

Einnahmenvorschreibung 2.691.647,83 

Ausgabenvorschreibung 1.969.636,02 

 

Rechnungsergebnis des ordentlichen Haushaltes 623.149,56 

Rechnungsergebnis des außerordentlichen Haushaltes 722.011,81 

Gesamtes Rechnungsergebnis 1.345.161,37 
Kassenbestand zum 31. Dezember 2016 1.449.815,44 

 

Beschluss (18:0): 
 

Die im Rechnungsabschluss 2016 auf den Seiten 10 bis 15 ausgewiesenen Abweichungen 

gegenüber dem Voranschlag werden genehmigt. 
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Beschluss (18:0): 
 

Die Vornahme von Kontotransfers im Gemeindehaushalt (Übertragung von freien Mitteln ei-

nes Kontos auf andere Konten in 78 Fällen mit dem Zweck, entsprechende Bedeckungen zu 

ermöglichen) wird nachträglich genehmigt. 

 

Der Bürgermeister kommt um 20.20 Uhr wieder zur Gemeinderatssitzung und übernimmt de-

ren Vorsitz. Es sind 19 Gemeinderäte anwesend. 

 

2) In- und Exkamerierungen 

 

Beschluss (17:0): [Susanne Hartrumpf, Johann Mayr abwesend] 
 

Folgende Grundflächen sollen in das öffentliche Gut der Gemeinde (Straßen und Wege) auf-

genommen werden: 

 

 Trennfläche 1 (11 m²) in der Vermessungsurkunde von Dipl.-Ing. Siegfried Siegele 

vom 8. November 2016, GZ 93378/16 

 

 Trennflächen 1 bis 4 (insgesamt 26 m²) in der Vermessungsurkunde von Dipl.-Ing. 

Siegfried Siegele vom 28. Juli 2016, GZ 93255/16/A 

 

Folgende Grundfläche soll aus dem öffentlichen Gut der Gemeinde (Straßen und Wege) ent-

lassen werden: 

 

 Trennfläche 1 (24 m²) in der Vermessungsurkund von Dipl.-Ing. Markus Rehbichler 

vom 7. Februar 2017, GZ 2350d-2/15 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss von Raumordnungsverträgen: 

a) Thomas Keuschnigg 

 

Beschluss (18:0): [Susanne Hartrumpf abwesend] 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Thomas Keuschnigg laut Anlage C 

dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 
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b) Markus Keuschnigg 

 

Beschluss (18:0): [Susanne Hartrumpf abwesend] 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Markus Keuschnigg laut Anlage D 

dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

2) Änderungen des Flächenwidmungsplans: Gst. 3410/18, 3410/46 und 3410/85 (Thomas 

Keuschnigg und andere) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung des Gst. 3410/18 (rund 692 m²) von Freiland in Wohngebiet 

 

 Umwidmung des Gst. 3410/46 (rund 697 m²) von Freiland in Wohngebiet 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3410/85 (rund 145 m²) von Freiland in Wohnge-

biet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage E dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, welche 

einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende Än-

derung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Aufle-

gungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu be-

rechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

3) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 6151/1 (Anna Hopfgartner und andere) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 
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Beschluss (16:0): [Dr. Georg Zimmermann stimmt nicht mit, Hubert Almberger, 
Peter Wallner abwesend] 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für einen Teil des Gst. 6151/1 von Dr. Erich Ortner 

vom 9. März 2017 („05/2017 Mauthfeld“) wird gemäß § 66 Abs. 1 erster Satz TROG 

2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs. 2 TROG 

2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 66 

Abs. 1 erster Satz TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Be-

bauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der 

Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer 

hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

b) Gst. 213/7 (Thomas Schmiedberger) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (18:1): 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 213/7 von Dr. Erich Ortner vom  

16. Februar 2017 („03/2017 Schmiedberger“) wird gemäß § 66 Abs. 1 erster Satz 

TROG 2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs. 2 

TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach 

§ 66 Abs. 1 erster Satz TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung 

des Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von 

einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

c) Gst. 3440/5 (Dr. Ralf Frönicke) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (17:2): [zwei Ablehnungen in Form der Enthaltung] 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 3440/5 von Dr. Erich Ortner vom  

22. Februar 2017 („04/2017 Frönicke“) wird gemäß § 66 Abs. 1 erster Satz TROG 

2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs. 2 TROG 
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2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 66 

Abs. 1 erster Satz TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Be-

bauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der 

Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer 

hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

2) Wasser- und Kanalausschuss 

1) Vergabe einer Planungsleistung (Bauabschnitt 14 bei der Abwasserbeseitigungsanlage) 

 

Der Obmann des Wasser- und Kanalausschusses, Alois Foidl, berichtet. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Die Ingenieurleistungen für die Planungs- und Ausführungsphase für die Abwasserbesei-

tigungsanlage (Außerbereiche – Bauabschnitt 14) sollen an den Best- und Billigstbieter 

Ingenieursbüro Kirchebner Ziviltechnikergesellschaft m.b.H. vergeben werden. Die ge-

samte Auftragssumme beträgt EUR 127.400,00 netto. Die Stillhaltefrist nach § 132 Abs. 1 

Bundesvergabegesetz 2006 beträgt sieben Tage. Der Leiter des Tiefbauamts wird nach 

deren Ablauf ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen. 

 

Für dieses Bauvorhaben sind mehrere Bewilligungen erforderlich. Die erforderlichen Ope-

rate sollen bis Ende Oktober 2017 den zuständigen Behörden vorgelegt werden. Die bau-

liche Umsetzung soll 2018 bis 2021 erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2017 werden zu-

nächst EUR 45.000,00 netto freigegeben. 

AOH 851010-004 

 

3) Wohnungsausschuss 

1) Mittelfreigabe: Einbau einer Fernwärmezentralheizung in den Gebäuden Boznerstraße 

11d und 11e 

 

Der Amtsleiter erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Durch den Einbau einer Fernwärmezentralheizung in den Gebäuden Boznerstraße 11d 

und 11e könnte die Wohnqualität deutlich gesteigert werden. Sofern die betroffenen Mie-

ter bereit sind, einer Mietzinserhöhung von EUR 0,40 brutto pro Quadratmeter Wohnnutz-
fläche zuzustimmen, werden EUR 65.000,00 netto freigegeben. 

HHSt. 853+824 
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IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

„Vereine stellen sich vor.“ Christine Gschnaller erklärt, sie hege Gedanken hinsichtlich einer 

Informationsbroschüre über St. Johanner Vereine oder über die Veröffentlichung derartiger Infor-

mationen auf der Gemeindehomepage. Sie bittet für diese „Idee“ um eine „positive Einstellung“ 

der Gemeinderäte. 

 

Partnergemeinde Fuldabrück. Der Bürgermeister ermuntert die Gemeinderäte zur Teilnahme 

am „Heimatfest“ der deutschen Partnergemeinde Fuldabrück Anfang Juni 2017. 

 

Dieses Protokoll enthält fünf Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 21. März 2017 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 
















































